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Bericht über unsere Veranstaltung im Bürgerhaus
und weitere Informationen.
Sehr geehrte Damen und Herren,

Die AnliegerInitiative Gräfelfing hatte eingeladen ein zu einer Informationsveranstaltung, 
sie fand im Bürgerhaus am 8.11.2004 statt.
Baurecht in Gräfelfing: Bauräume und weitere Einschränkungen.
Prof. Dr. jur. Wolfgang Fahrenkamp erläuterte die rechtlichen Seiten.
Bei Wiedereinführung des linearen Baurechts könnte auf die Bauräume verzichtet werden.


Bericht:
Die Veranstaltung war ein Riesenerfolg, der große Saal war voll, sogar die Galerie war z.T. besetzt.   

Der Merkur schrieb im Vorfeld: "Proteststurm abgeflaut". Davon war an diesem Abend nichts zu spüren, ganz im Gegenteil.

Im ersten Teil trug Hans Furbach, Sprecher der AI, die Entwicklung des Gräfelfinger Baurechts vor, zeigte die Unterschiede auf, erläuterte Fachbegriffe. Die Darlegung erfolgte an Hand von Folien für Overheadprojektor. Diese sind zum größten Teil auf dieser Homepage der AI zu finden. Neu war die Darstellung der Wirkung des "degressiven" Baurechts, Titel: „Von linear über degressiv zu Bauräumen“. (Hier finden Sie das Wichtigste zum degressiven Baurecht auf 3 Seiten). Bitte weitergeben! 
Siehe www.furbach.com .
 
Kern des Referats war: Bauräume  (= Baufenster) sind nur beim Gräfelfinger degressiven Baurecht erforderlich, da hier bei Teilung Baurecht gewonnen wird. Sie dienen dem Erhalt des Gräfelfinger Spezialrechts, nicht dem Bürger. Ebenso wie die Einbuße an Baurecht mit zunehmender Grundstücksgröße ansteigt, steigt auch die Entwertung durch die Bauräume. Das lineare Baurecht von ganz Deutschland braucht derlei Einschränkungen nicht, da hier bei Teilungen kein Baurecht gewonnen wird. Folgerichtig hat der Gesetzgeber in §19 BauGB die Teilungsgenehmigungspflicht gestrichen. 
Im zweiten Teil trug Herr Prof. Dr. jur. Wolfgang Fahrenkamp die rechtlichen Aspekte vor. Er schilderte die unzulässigen Einschränkungen durch den bestehenden Bebauungsplan, nun noch weiter verschärft durch Baufenster und Dachgeschoßregelung. Er vertrat die Meinung, dass der Bebauungsplan „in dieser Kombination nicht durchsetzbar sei. Es sei ein unzulässiger Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz und Eigentumsgarantie.“ Er schlug eine Normenkontrollklage vor.
bitte wenden
Er erläuterte Kosten und Chancen einer Sammelklage. Es gingen Unterschriftlisten herum, in welche sich Interessenten für eine Teilnahme daran eintragen konnten. Es trugen sich 55 Personen ein. Dies ist ein weiterer Beweis für die große Unzufriedenheit über das Gräfelfinger Baurecht.
Es ist bereits jetzt sicher, dass es zu einer Sammelklage kommen wird. Es wurde darauf hingewiesen, dass:

1. 
Die Kosten geringer werden je mehr sich beteiligen. Bei 30 Klägern betragen die Kosten ca. 100 € pro Kläger.

2. 
Am Erfolg einer Klage können u.U. nur die Kläger partizipieren z.B. Baufenster. Andererseits wird die Gemeinde eine unzulässige Satzungsbestimmung, z.B. degressives Baurecht, auf keinen Bürger mehr anwenden können.

Eine Eigentümergruppe hat bereits im Vorfeld einen Rechtsanwalt beauftragt. Wir wollen uns diesem evtl. anschließen.

Im dritten Teil ging es zur Diskussion.

Sehr viele Bürger machten ihrer Empörung Luft. Sie betrafen Fragen zu den Baufenstern, Teilungsmöglichkeiten, speziellen Lagen, usw. 

Man bekam Pläne mit geradezu unglaublichen Baufenstern zu sehen. Die Entwertung der Grundstücke war auf den ersten Blick erkennbar. Die Ungleichheit der Baufenster wurde beanstandet, ebenso das nicht erkennbare System dahinter.



Herr Sommer,  IGG-Gemeinderat,  einer der Initiatoren des Gräfelfinger Baurechts bekam Gelegenheit zur Darlegung seiner Sicht. Es gelang ihm jedoch nicht die Anwesenden zu überzeugen.

 - Er konnte nicht erklären, weshalb er das degressive Baurecht für besser geeignet ansieht um die  Gartenstadt zu erhalten als das in allen anderen Gartenstädten und ganz Deutschland übliche lineare Baurecht.

- Ein Besucher fragte nach der Grundstücksgröße von Herrn Sommer, welche er mit 640qm angab. 
Ein anderer Besucher fragte empört, wie es komme, dass er (Sommer) eine GFZ von 40% habe, 
er (der Besucher) dagegen 17%.

- Bemerkenswert war jedoch sein Eingeständnis: „Größere Grundstücke haben nur einen Vermögensnachteil“. 
Wir meinen: Es gibt nicht nur Vermögensnachteile, sondern auch den Nutzungsnachteil. Auch die Wohn- und Lebensqualität und der Erhalt der Gartenstadt leiden durch ungleiche Baudichte. 



Von einem Bürger wurde vorgetragen: „So wie die Bürger unserer Gemeinde auch ohne Baumschutzverordnung in ihren Gärten viele große Bäume haben, werden auch die großen Gärten weiterhin freiwillig erhalten bleiben. Wir wollen alle eine Gartenstadt, aber nicht in unseren Rechten beschnitten werden.“
Mit freundlichen Grüßen,
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Bitte teilen Sie uns wenn möglich Ihre emailadresse mit. Danke!

Erinnerung: 
Bürgerversammlung im Bürgerhaus Gräfelfing am 17.11.2004 um 20 Uhr.
Machen Sie von Ihrem Rederecht Gebrauch!
